
Ltg.-321/H-11/10-2004 

 

 

A n t r a g  

des 

WIRTSCHAFTS- UND FINANZ-AUSSCHUSSES 

 

über die Vorlage der Landesregierung betreffend a.ö. Krankenhaus Scheibbs, Sanierung 

Behandlungstrakt, Zu- und Umbau, Aufstockung der Planungskosten. 

 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

 

„1. Die projektsvorbereitenden Planungskosten in der Höhe von € 680.000,--,-- exklusive Ust 

(Preisbasis 1. Jänner 2004) für das Investitionsvorhaben „A. ö. Krankenhaus Scheibbs, 

Sanierung Behandlungstrakt, Zu- und Umbau, Aufstockung der Planungskosten“ werden 

grundsätzlich genehmigt. 

 

 2. Der Anwendung eines außerbudgetären Sonderfinanzierungsmodells wird zugestimmt. 

 

Die NÖ Landesregierung wird ermächtigt, die Gewährung des 60 %-igen Landesbeitrages 

für die projektsvorbereitende Planung des Investitionsvorhabens grundsätzlich zuzusichern. 

Die Ermächtigung erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des § 70 Abs. 4 NÖ KAG, 

LGBl. 9440-22. 

 

Bezogen auf die Gesamtherstellungskosten exklusive Bauzinsen errechnet sich, auf der 

Grundlage der derzeit geltenden Rahmenbedingungen eine jährliche Belastungen des Landes 

im Falle einer Leasingfinanzierung im Ausmaß von 6,43 % der Gesamtinvestitionskosten für 

die ersten 7 Jahre und 2,97 % für die restlichen 18 Jahre.“ 

 

 

 

FINDEIS HINTERHOLZER 

Berichterstatter Obfrau 

 


